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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 15/0467 

410 - Fachbereich Servicedienste Familie und 
Soziales 

Datum: 08.09.2015 

Bearb.:  Herr Holstein Tel.:  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Sozialausschuss 17.09.2015 Entscheidung 
 
 
 
 

Netzwerk Norderstedt (NeNo) - Koordinierungsstelle 
 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Sozialausschuss beschließt, dem Netzwerk Norderstedt (NeNo),vertreten durch den 
geschäftsführenden Träger, zur Finanzierung einer halben Koordinierungsstelle befristet für 
den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2019 einen Zuschuss bis zur Höhe von 31.600 
€ für Personal und Sachkosten zu gewähren.  

Ein Verwendungsnachweis sowie ein Tätigkeitsbericht sind jeweils bis zum 31.03. des Folge-
jahres vorzulegen. 

Es wird erwartet, dass das Konzept von NeNo auch die Menschen umfasst, die einen be-
sonderen Unterstützungsbedarf (z. B. Menschen mit Behinderung, isoliert lebende ältere 
Menschen, Alleinerziehende etc.) haben. 

Die erforderlichen Mittel werden bei dem Produktkonto 331000.531800 bereitgestellt. 
 
 
 
Haushaltsrelevante Daten: 
 
Produktkonto:  331000.531800 
Haushaltsplan: 2016/17 
Ausgabe:  31.600 € 
Mittel stehen zur Verfügung: 
 
Folgekosten/Jahr: 2017 =  31.600 € 
        2018  = 31.600 € 
 
Erläuterungen zu den Folgekosten: 
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Sachverhalt 
 

Im Jahre 2010 wurde dem Sozialausschuss das Projekt Netzwerk Norderstedt (NeNo) erst-
mals vorgestellt. Im darauf folgenden Jahr haben sich mehrere Träger für NeNo zusammen-
gefunden. Die ersten beiden Gruppen wurden im Jahr 2012 gegründet. Zwischenzeitlich gibt 
es in Norderstedt 8 Nachbarn für Nachbarn Gruppen mit jeweils 20 bis 50 Teilnehmern. 

Zur Koordinierung der einzelnen Gruppen und der Gründung weiterer Gruppen wurde 2013 
eine halbe hauptamtliche Stelle geschaffen. Diese Stelle wurde bei dem derzeitigen ge-
schäftsführenden Träger, dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein angesiedelt. Die 
Finanzierung erfolgt durch Mittel der Fernsehlotterie. Diese sind jedoch bis Ende 2015 befris-
tet. 

Auch in Zukunft wird aber die Koordination der NeNo-Gruppen sowie der Träger erforderlich 
sein. Daher stellt das Sozialwerk Norderstedt (ab dem 01.01.2016 geschäftsführender Trä-
ger)  mit Schreiben vom 26.08.15 einen Antrag (Anlage 1) auf Finanzierung einer Personal-
stelle mit 40 Stunden und Sachkosten ab 2016. Dem Antrag ist ein Wirtschaftsplan (Anlage 
2) beigefügt 

Die Aufstockung von einer halben auf eine volle Stelle wird mit der Erweiterung der Aufga-
benbereiche begründet. Diese sind unter 4.2. zwar beschrieben, aber noch nicht konzeptio-
nell hinterlegt.  

Auch seitens der Verwaltung wird die Notwendigkeit einer hauptamtlichen Koordinierungs-
stelle für NeNo gesehen. Mit Hinblick auf die Finanzierung weiterer dringlicher sozialer Auf-
gaben wird aber vorgeschlagen, zunächst eine halbe Stelle für die Dauer von drei Jahren zu 
finanzieren.   

 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Antrag von NeNo 
Anlage 2: Wirtschaftsplan  
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